
Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

 
Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Beschluss-
Nr. 

 8 8 0 41 
 
In der heutigen Sitzung wurde in Sachen 
 
41) Festsetzung der Heizbeihilfe 2008/2009 für Leistungsberechtigte nach dem SGB 

XII 
 
 
folgender Beschluss gefasst: 
 
Der Eckwert wird auf 712,00 € festgesetzt: 
 
Danach ergeben sich folgende Beträge: 
 
a)  Haushalte mit einer Person          (50 qm)                                   712,00 € 
b)  Haushalte mit zwei Personen       (65 qm)                                   925,00 € 
c)  Haushalte mit drei Personen        (75 qm)                                1.068,00 € 
d)  Haushalte mit vier Personen        (90 qm)                                1.281,00 € 
jede weitere Person                           (15 qm)                                   213,00 € 
 
Diese Beträge stellen Höchstsätze dar, die grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. 
 
Bei besonders den Bedarf beeinflussenden Umständen (schlechte Beheizbarkeit der Woh-
nung, schlechte Wärmeisolierung des Gebäudes, erhöhtes Wärmebedürfnis der Bewohner 
z.B. bei Kranken, Behinderten und Kleinkindern) können im Einzelfall die Höchstsätze um 
maximal 20 % überschritten werden. Die Gründe sind im Einzelfall in einem Aktenvermerk 
festzuhalten. 
 
Die Heizungshilfe für die Zeitraum 01.10.2008 bis 30.04.2009 wird in voller Höhe nur bei An-
tragstellung bis zum 31.12.2008 gewährt. Wird Heizungsbeihilfe nach diesem Zeitpunkt ge-
währt, so wird sie ,dem abgelaufenen Zeitraum entsprechend, gekürzt. 
 
Härteausgleich wird gewährt. 
 
 
 
Weiden i. d. OPf., 16.09.2008 
Stadtrat:  
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 



Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

 
Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Beschluss-
Nr. 

 8 8 0 42 
 
In der heutigen Sitzung wurde in Sachen 
 
42) Festsetzung der Heizbeihilfe 2008/2009  für Leistungsberechtigte nach dem SGB 

II  
 
 
 
 
 
folgender Beschluss gefasst: 
 
Bei der Bemessung der Heizbeihilfe ist von der Verbrauchsmenge (in kWh) entsprechend 
der Anlage Nichtprüfungsgrenze Verbrauch Heizmaterial auszugehen. 
 
Die Anlage Nichtprüfungsgrenze Verbrauch Heizmaterial bei Kosten für Heizung (ohne 
Warmwasseraufbereitung Stand 08/08) ist Bestandteil des Beschlusses für die Bemessung 
der Heizbeihilfe der SGB II Bezieher. 
 
Die bisherigen Vorgaben bezüglich der Kosten für Heizung werden durch diesen Beschluss 
aufgehoben. 
 
 
 
Weiden i. d. OPf., 16.09.2008 
Stadtrat:  
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 



Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

 
Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Vorschlags-
Nr. 

 9 9 0 43 
 
In der heutigen Sitzung wurde in Sachen 
 
43) 9. Beteiligungsbericht der Stadt Weiden i. d. OPf. 
 
folgender Vorschlag gemacht: 
 
Der 9. Beteiligungsbericht der Stadt Weiden i. d. OPf. wird in der als Anlage beiliegenden 
Fassung genehmigt. 
 
In der nächsten Sitzung des Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschusses 
ist über die zeitliche Auflösung der Abwicklung der AEGW zu berichten.  
 
Weiden i. d. OPf., 16.09.2008 
Stadtrat:  
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 
 
Zur Stadtratssitzung: 
 
Anzahl der Stadtratsmitglieder: 41 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Beschluss-
Nr. 

     
 
In der heutigen Stadtratssitzung wurde in obiger Sache beschlossen: 
 
Der Vorschlag des Ausschusses Nr. 43 vom 16.09.2008 wurde zum Beschluss erhoben. 
 
 
Weiden i. d. OPf., 22.09.2008 
Stadtrat 
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 



Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

 
Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Beschluss-
Nr. 

 11 11 0 44 
 
In der heutigen Sitzung wurde in Sachen 
 
44) Budgetbericht für das II. Quartal 2008 
 
folgender Beschluss gefasst: 
 
Der in der Anlage beiliegende Budgetbericht für das II. Quartal 2008 diente zur Kenntnis-
nahme. 
 
Weiden i. d. OPf., 16.09.2008 
Stadtrat:  
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 



Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

 
Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Beschluss-
Nr. 

 11 11 0 45 
 
In der heutigen Sitzung wurde in Sachen 
 
45) Bekanntgabe einer Entscheidung nach Art. 37 Abs. 3 GO 

Mittelbereitstellung für den Ausbau der Kreisstraße WEN 29 „Muglhof – Roggen-
stein“ in Muglhof; Abwassererschließung Muglhof; Gemeinschaftsmaßnahme 
mit den Stadtwerken  

 
folgender Beschluss gefasst: 
 
Die Bekanntgabe der Entscheidung nach Art. 37 Abs. 3 GO über die Mittelbereitstellung in 
Höhe von 200.000,00 € für den Ausbau der Kreisstraße WEN 29 „Muglhof – Roggenstein“ in 
Muglhof; Abwassererschließung Muglhof; Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken im 
Haushalt 2009 bei der HHSt. 6300.9511 wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Weiden i. d. OPf., 16.09.2008 
Stadtrat:  
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 



Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

 
Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Vorschlags-
Nr. 

 11 11 0 46 
 
In der heutigen Sitzung wurde in Sachen 
 
46) Europa-Berufsschule Weiden i.d.OPf.; 

Ziel 3-Programm Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2007 – 2013; 
Projekt: Jugendliche der Region gestalten gemeinsam ihre berufliche Zukunft; 
Antrag auf Mittelbereitstellung im Haushalt 2009 

 
folgender Vorschlag gemacht: 
 
Die Stadt Weiden i.d.OPf. ist mit der Durchführung des Projektes Jugendliche der Region 
gestalten gemeinsam ihre berufliche Zukunft im Rahmen des Ziel 3-Programms Freistaat 
Bayern – Tschechische Republik 2007 – 2013 an der Europa-Berufsschule einverstanden. 
 
Die Stadt Weiden i.d.OPf. verpflichtet sich, wenn das Projekt bewilligt wird, die notwendigen 
Haushaltsmittel lt. Kostenschätzung bis einschließlich des Jahres 2013 im jeweiligen Haus-
halt bereitzustellen. Die für das Jahr 2008 geschätzten Kosten für multimediale Einrichtung 
und Bestuhlung in Höhe von insges. 33.200,00 € werden zusätzlich im Jahr 2009 bereitge-
stellt. Die übrigen, für das Jahr 2008 veranschlagten Kosten in Höhe von 7.944,00 € sind 
durch die Europa-Berufsschule aus ihrem Budget zu tragen. 
 
Die Europa-Berufsschule ist für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Projektes gegenüber 
dem Leadpartner, der Regierung der Oberpfalz usw. (z.B. Auszahlungsanträge, Evaluierung, 
Verwendungsnachweis usw.) selbst zuständig. Eine Bearbeitung der Fördermaßnahme 
durch die Stadt Weiden i.d.OPf. erfolgt nicht. Die Bezahlung der Rechnungen für das Projekt 
wird über die noch zu bildende Haushaltsstelle über die Stadt Weiden i.d.OPf. abgewickelt. 
Die notwendigen Kostenaufstellungen für Auszahlungsanträge, Verwendungsnachweis usw. 
werden durch die Europa-Berufsschule erstellt. Notwendige Unterlagen, wie Haushaltsüber-
wachungslisten, Sachbuchauszüge und ggf. Zahlungsbelege werden der Europa-
Berufsschule durch die Stadt Weiden i.d.OPf. bereitgestellt.   
 
Die Europa-Berufsschule Weiden hat den Vorhabensbeginn bei der Stadt Weiden i.d.OPf. 
anzuzeigen. 
 
Die Europa-Berufsschule Weiden hat die Vorgaben der Förderung, wie z.B. die Vereinba-
rungen der Partnerschaftsvereinbarung vom 14.03.08, die im Schreibens Az. 20.7-3039.1-
23/08 vom 28.07.08 der Regierung der Oberpfalz festgelegten Bestimmungen, die im noch 
zu erlassenden Bewilligungsbescheid festgelegten Auflagen und Bedingungen usw., zu be-
achten und zu erfüllen. 
 
Die Europa-Berufsschule hat bei dem Projekt unbedingt auf die Erfüllung des Bestimmungs-
zwecks zu achten, z.B. den multimedial ausgestatteten Sprachlernraum überwiegend für das 
Projekt zu nutzen. D.h., der Raum muß zu mindestens 51 % für das Projekt genutzt werden, 
was auch nachgewiesen werden muß.  
   
Die Europa-Berufsschule hat der Stadt Weiden i.d.OPf. Kopien des Bewilligungsbescheides,  
jedes Auszahlungsantrages und des Verwendungsnachweises mit den dazugehörigen Anla-
gen zu übergeben. Außerdem ist der Stadt Weiden i.d.OPf. der Bescheid über den Abschluß 
der Maßnahme zu übersenden. 
 



Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vom 16.09.2008 

, 

Die Europa-Berufsschule wird der Stadt Weiden i.d.OPf. die vollständige Zuwendung aus 
dem Projekt Jugendliche der Region gestalten gemeinsam ihre berufliche Zukunft im Rah-
men des Ziel 3-Programms Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2007 – 2013 überlas-
sen. 
Die bei der Europa-Berufsschule eingehenden Zuwendungsraten müssen unverzüglich an 
die Stadt Weiden i.d.OPf. weitergeleitet werden.  
  
 
Weiden i. d. OPf., 16.09.2008 
Stadtrat:  
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 
 
Zur Stadtratssitzung: 
 
Anzahl der Stadtratsmitglieder: 41 
 
Alle Mitglieder waren  davon 
ordnungsgemäß geladen. anwesend für dagegen 

Beschluss-
Nr. 

     
 
In der heutigen Stadtratssitzung wurde in obiger Sache beschlossen: 
 
Der Vorschlag des Ausschusses Nr. 46 vom 16.09.2008 wurde zum Beschluss erhoben. 
 
 
Weiden i. d. OPf., 22.09.2008 
Stadtrat 
 
gez. Kurt Seggewiß 
Oberbürgermeister 


